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7) Die Kostenentscheidung beruht auf § 32 Abs 3

VerwGesG 2006 iVm § 4 UrhRSGV.

Urheberrechts senat
1016 Wien, Schmerlingplatz 11

am 16. Februar 2010

Dr. Schenk

Vorsitzende

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:
die Leiterin dffn GeS~h.äftsabteilung

J~~cQ,ucr-

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Bescheid ist kein ordentliches

Rechtsmittel zulässig. Er unterliegt nicht der Aufhebung

oder Änderung im Verwaltungsweg.

Hinweis:

Gegen diesen Bescheid kann binnen sechs Wochen ab

Zustellung eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof

erhoben werden. Die Beschwerde muss im Sinn des § 17 Abs

2 iVm § 14 Abs 1 VfGG von einem Rechtsanwalt

unterschrieben sein. Spätestens im Zeitpunkt der

Überreichung der Beschwerde ist eine Gebühr von EUR 220

zu entrichten.




